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Bekanntmachung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs

von Hubschrauberflugplätzen
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Tabelle 4. Richtung

Genauigkeit Einstufung
Richtung Datentyp Integrität

Ausrichtung Instrumentenlandesystem (ILS)-Landekurssender 1/100 Grad Wichtig
gemessen 1x10-5

Ausrichtung Mikrowellen-Landesystem (MLS)-Azimut-Null 1/100 Grad Wichtig
gemessen 1x10-5

FATO, rechtweisende Richtung 1/100 Grad Normal
gemessen 1x10-3

Tabelle 5. Länge/Distanzen/Ausmaße

Genauigkeit Einstufung
Länge/Entfernung/Abmessung Datentyp Integrität

FATO-Länge, TLOF-Abmessungen 1 m Höchstwichtig
gemessen 1x10-8

Länge und Breite der Hubschrauberfreifläche 1 m Wichtig
gemessen 1x10-5

Verfügbare Landestrecke (LDAH) 1 m Höchstwichtig
gemessen 1x10-8

Verfügbare Startstrecke (TODAH) 1 m Höchstwichtig
gemessen 1x10-8

Verfügbare Startabbruchstrecke (RTODAH) 1 m Höchstwichtig
gemessen 1x10-8

Breite der Hubschrauberrollbahn 1 m Wichtig
gemessen 1x10-5

Entfernung ILS-Landekurssender, Ende der FATO 3 m Normal
gemessen 1x10-3

Entfernung ILS-Gleitwegsender, Schwelle entlang der Mittellinie 3 m Normal
gemessen 1x10-3

Entfernung ILS-Marker, Schwelle 3 m Wichtig
gemessen 1x10-5

Entfernung ILS-DME-Antenne, Schwelle entlang der Mittellinie 3 m Wichtig
gemessen 1x10-5

Entfernung MLS-Azimutstation, Ende der FATO 3 m Normal
gemessen 1x10-3

Entfernung MLS-Elevationsstation, Schwelle entlang der Mittellinie 3 m Normal
gemessen 1x10-3

Entfernung MLS DME/P Antenne, Schwelle entlang der Mittellinie 3 m Wichtig
gemessen 1x10-5



Anlage 2

Begriffsbestimmungen

Aufsetz- und Abhebefläche (TLOF)
Eine tragfähige Fläche, auf der ein Hubschrauber aufsetzen und von der er abheben kann.

Bodeneffekt
Aerodynamisch bedingter zusätzlicher Auftrieb eines Hubschraubers, der bei einem Flug in Bodennähe entsteht. Die Flughöhe ist hierbei
gleich oder kleiner dem Durchmesser des Hauptrotors (1,0 RD).

Brechbarkeit
Ein Merkmal eines Objektes, durch das es seine strukturelle Unversehrtheit und Steifigkeit bis zur gewünschten Belastungsgrenze
beibehält, aber beim Auftreffen einer größeren Last so bricht, sich verformt oder nachgibt, dass sich für Luftfahrzeuge die geringste Gefahr
ergibt.

Endanflug- und Startfläche (FATO)
Eine festgelegte Fläche, über der das Endanflugverfahren zum Schweben oder Landen beendet wird und von der das Startverfahren
begonnen wird.

Erhöhter Hubschrauberflugplatz
Ein Hubschrauberflugplatz, der mindestens 3 m über dem umgebenden Gelände liegt.

Flugleistungsklasse 1
Betrieb nach Flugleistungsklasse 1 bedeutet, Betrieb mit einer solchen Leistung, dass bei Ausfall des kritischen Triebwerkes der
Hubschrauber in der Lage ist, abhängig vom Zeitpunkt des Ausfalls, entweder innerhalb der verfügbaren Startabbruchstrecke zu landen
oder den Flug zu einer geeigneten Landefläche sicher fortzusetzen.

Flugleistungsklasse 2
Betrieb nach Flugleistungsklasse 2 bedeutet Betrieb, bei dem nach Ausfall des kritischen Triebwerkes genügend Leistung zur Verfügung
steht, damit der Hubschrauber den Flug sicher fortsetzen kann, es sei denn, der Ausfall tritt in einer frühen Phase während des
Startmanövers oder in einer späten Phase während des Landemanövers auf. In diesen Fällen kann eine Notlandung erforderlich werden.

Flugleistungsklasse 3
Betrieb nach Flugleistungsklasse 3 bedeutet Betrieb, bei dem nach Ausfall eines Triebwerks zu irgendeinem Zeitpunkt während des Fluges
für einen mehrmotorigen Hubschrauber eine Notlandung erforderlich werden kann und für einen einmotorigen Hubschrauber eine
Notlandung erforderlich ist.

Festgesetzte Strecken

Verfügbare Startstrecke TODAH
Die Länge der Endanflug- und Startfläche zuzüglich der Länge der Hubschrauberfreifläche (falls vorhanden), die für verfügbar und geeignet
erklärt worden ist, dass ein Hubschrauber den Start vollenden kann.

Verfügbare Startabbruchstrecke RTODAH
Die Länge der Endanflug- und Startfläche, die als verfügbar und geeignet für einen Startabbruch eines Hubschraubers der
Flugleistungsklasse 1 erklärt worden ist

Erforderliche Startabbruchstrecke RTODR
Die erforderliche Startabbruchstrecke ist die horizontale Strecke vom Beginn des Starts bis zu dem Punkt, an dem der Hubschrauber bei
Ausfall eines Triebwerks und Abbruch des Starts am Startentscheidungspunkt (TDP) vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Verfügbare Landestrecke LDAH
Die Länge der Endanflug- und Startfläche zuzüglich zusätzlicher Flächen, die für verfügbar und geeignet erklärt worden sind, so dass ein
Hubschrauber ein Landemanöver aus einer festgelegten Höhe vollenden kann.

Flugbewegung
Eine Flugbewegung eines Hubschraubers ist definiert als ein Anflug oder ein Abflug eines Hubschraubers.

Hindernis
Alle festen (zeitweilig oder ständig vorhandenen) und alle beweglichen Objekte oder Teile davon, die sich auf einer für die
Bodenbewegungen von Luftfahrzeugen bestimmten Fläche befinden oder über eine festgelegte Fläche hinausragen, die zum Schutze von
Luftfahrzeugen im Fluge vorgesehen ist

Hubschrauberflugplatz
Ein Flugplatz oder eine festgelegte Fläche auf dem Land, dem Wasser oder einem künstlichen Unterbau, der oder die ganz oder teilweise für
die Landung, den Abflug oder die Bodenbewegung von Hubschraubern vorgesehen ist .

Hubschrauber-Boden/Wasserflugplatz
Ein Hubschrauberflugplatz, der sich auf festem Boden oder auf dem Wasser befindet.

Erhöhter Hubschrauberflugplatz
Ein Hubschrauberflugplatz, dessen FATO sich auf einem künstlichen Unterbau oder auf einer sonstigen vom Erdboden erhöhten Fläche
befindet.

Hubschrauberlandedeck
Ein Hubschrauberflugplatz auf einem schwimmenden oder festen Unterbau im Meer.

Hubschrauberfreifläche
Eine auf dem Boden oder Wasser festgelegte Fläche, die unter der Aufsicht der zuständigen Behörde steht und als geeignet ausgewählt
wurde und/oder so hergerichtet ist, dass darüber ein Hubschrauber der Flugleistungsklasse 1 beschleunigen und eine bestimmte Höhe
erreichen kann.

Hubschrauberrollbahn
Eine Rollbahn für die ausschließliche Benutzung durch Hubschrauber.

Hubschrauberstandplatz
Ein Luftfahrzeugstandplatz, der für das Abstellen und bei beabsichtigtem Schwebeflugbetrieb für das Aufsetzen und Abheben eines
Hubschraubers vorgesehen ist.
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Kategorie A
Hubschrauber der Kategorie A sind mehrmotorige Hubschrauber, die gemäß JAR27/29 oder gleichwertiger Anforderungen der JAA mit
voneinander unabhängigen Triebwerken und Systemen ausgestattet sind, und deren Leistungsinformationen gemäß Flughandbuch auf dem
Konzept des Ausfalls des kritischen Triebwerks basieren, welches unter Voraussetzung geeigneter bestimmter Oberflächen und
entsprechender Leistungsfähigkeit die sichere Fortsetzung des Fluges nach dem Ausfall eines Triebwerkes gewährleistet.

Kategorie B
Hubschrauber der Kategorie B sind einmotorige oder mehrmotorige Hubschrauber, die nicht alle Anforderungen der Kategorie A
vollständig erfüllen. Für Hubschrauber der Kategorie B ist nach einem Triebwerkausfall nicht sichergestellt, dass sie den Flug fortsetzen
können, und es wird eine außerplanmäßige Landung angenommen.

Rotorabwind
Vertikal durch den drehenden Rotor beschleunigte Luftmasse, die abhängig von Rotordurchmesser, -drehzahl und Anstellwinkel der
Rotorblätter ist.

Rollbahn
Ein festgelegter Weg auf einem Landflugplatz für das Rollen von Luftfahrzeugen, der dazu bestimmt ist, eine Verbindung zwischen einem
Teil des Flugplatzes und einem anderen herzustellen.

Schwebeflugweg
Ein auf dem Boden/Wasser festgelegter Weg für Schwebeflüge von Hubschraubern.

Sicherheitsfläche
Eine auf einem Hubschrauberflugplatz ausgewiesene Fläche, welche die Endanflug- und Startfläche umgibt und frei von Hindernissen ist,
außer solchen, die für die Navigation erforderlich sind, und welche dazu dienen, das Risiko, dass ein Hubschrauber durch unbeabsichtigtes
Abweichen von der FATO zu Schaden kommt, zu reduzieren.

Versetzweg
Ein auf dem Boden/Wasser festgelegter Weg zum Versetzen von Hubschraubern im Fluge.
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Anlage 3

Abkürzungen

APAPI Vereinfachte Präzisions-Gleitwegbefeuerung (Abbreviated Precision Approach Path Indicator)

D Größte Hubschrauber-Gesamtabmessung bei drehendem Rotor (Helicopter largest over-all dimension)

DIN Deutsches Institut für Normung

FATO Endanflug- und Startfläche (Final Approach and Take-off Area)

ft Fuß

HAPI Hubschrauber-Gleitwinkelanzeigesystem (Helicopter Approach Path Indicator)

ILS Instrumentenlandesystem

INS Trägheitsnavigationssystem (Inertial Navigation System)

JAA Joint Aviation Authorities

JAR Joint Aviation Requirements

FLK Flugleistungsklasse

kt Knoten

LDAH Verfügbare Landstrecke auf einem Hubschrauberlandeplatz (Landing Distance Available at Heliports)

MLS Mikrowellenlandesystem

NfL Nachrichten für Luftfahrer

PAPI Präzisions-Gleitwegbefeuerung (Precision Approach Path Indicator)

RD Durchmesser des größten Rotors

RTODAH Verfügbare Startabbruchstrecke auf einem Hubschrauberlandeplatz (Rejected Take-off Distance Available at Heliports)

RTODR Erforderliche Startabbruchstrecke (Rejected Take-off Distance Required)

TLOF Aufsetz- und Abhebefläche (Touchdown and Lift-off Area)

TODAH Verfügbare Startstrecke auf einem Hubschrauberlandeplatz (Take-off Distance Available at Heliports)

TDP Startentscheidungspunkt (Take-off Decision Point)
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